
5. 

5.  

1 Eigenerklärungen sind zulässig und notwendig, um die Zuverlässigkeit des Auftragnehmers abzuklären. 
2 Die Nichtabgabe der Erklärung oder die Abgabe einer wissentlich oder vorwerfbar falschen Erklärung hat 
den Ausschluss von dem laufenden Vergabeverfahren zur Folge. 3 Die Erklärung muss mindestens 
folgenden Inhalt haben:

a)  die Angabe, ob die angebotene Leistung oder Lieferung von ausbeuterischer Kinderarbeit betroffene 
Produkte nach Nr. 4 Satz 2 enthält;

 
b)  falls die Leistung oder Lieferung solche Produkte enthält, die Zusicherung, dass die Herstellung bzw. 
Bearbeitung der zu liefernden Produkte ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinn des IAO-
Übereinkommens Nr. 182 erfolgt bzw. erfolgt ist sowie ohne Verstöße gegen Verpflichtungen, die sich aus 
der Umsetzung dieses Übereinkommens oder aus anderen nationalen oder internationalen Vorschriften 
zur Bekämpfung von ausbeuterischer Kinderarbeit ergeben;

 
c)  falls die Erklärung nach Buchst. b nicht abgegeben werden kann, die Zusicherung, dass das 
Unternehmen, seine Lieferanten und deren Nachunternehmer aktive und zielführende Maßnahmen 
ergriffen haben, um ausbeuterische Kinderarbeit im Sinn des IAO-Übereinkommens Nr. 182 bei der 
Herstellung bzw. Bearbeitung der zu liefernden Produkte auszuschließen.

 


